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NuG-Rundschreiben 014/2025 
 

Arbeitsrecht Lohnvertrag 

 
Betrifft: Erhöhung der KV-Löhne für Arbeiter:innen im 
 Bereich der AF-Getränke 2026 

Frist: - 

 

Am 11.12.2025 konnten die Lohnverhandlungen mit der Gewerkschaft PRO-GE über die 
Lohntafel „Kohlesäurehaltige Getränke“ erfolgreich abgeschlossen werden: 
 

• KV-Löhne:   Erhöhung um durchschnittlich 2,8 % (von 2,5 bis 3,2 %  
   alle Werte kaufmännisch gerundet) 

• Zehrgeld:   Erhöhung um 2,8 % 

• Dienstalterszulage:  Erhöhung um 3,2 % 

• Verkaufsprovisionen:  unverändert 

• Lehrlingseinkommen:  entsprechen 30 %, 40 % und 60 % des niedrigsten  
   Facharbeiter:innenlohnes 

• Geltungstermin:   1. Jänner 2026 
 
 

Die Bundesinnung übermittelt den neuen Lohnvertrag und ersucht die betroffenen Lan-
desinnungen, die Mitgliedsbetriebe über die neuen Löhne zu informieren. 
 
 

Gültig ab: 1.1.2026 Beilagen: B1 - Lohnvertrag  
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